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Protokoll zur Verwaltungsratssitzung am 06.12.2023 
 
 
Begrüßung durch Verwaltungsratsvorsitzenden Philipp Thoma, BGM Fischbachtal. 
Feststellung der Beschlussfähigkeit. 
Herr Geisler berichtet, dass in den versandten vorbereitenden Unterlagen Zahlen vertauscht wurden, der 
Fehler aber während der Präsentation erläutert wird und bereits korrigiert ist. 
 
1.) Satzungsänderung 

 
Herr Geisler berichtet, dass die Satzungsänderung dem RPDA am 05.09.2023 angezeigt wurde. 
Das RPDA merkte am 17.11.2023 schriftlich an, dass einige Anstaltsträger statt des vollständigen 
Satzungstextes lediglich eine Änderungssatzung veröffentlicht haben. 
 
Zwei Kommunen hatte die Satzung vor Beschlussfassung seitens der Anstaltsträger veröffentlicht. Somit 
wurden die Änderungen vor zu früh veröffentlicht. Herr Geisler wird die beiden Anstaltsträger zu einer 
erneuten Veröffentlichung auffordern. 
 
Thorsten Burmester, BGM Messel, merkte an, dass bei der Satzungsänderung auf jeden Fall auf 
Rechtssicherheit geachtet werden muss. 
 
Matthias Weber, BGM Otzberg, merkte an, dass Otzberg kürzlich einen Rechtsstreit aufgrund einer um zwei 
Tagen verfrühten Veröffentlichung verloren hat. 
 
Mathias Geisler erklärte, dass die angesprochenen Punkte mit dem Vorstand abgestimmt und die durch 
das RPDA aufgezeigten Mängel behoben werden.  
 
In Vorbereitung auf die Verwaltungsratssitzung wurde im Holzkontor angefragt, ob die Anstaltssatzung 
dahingehend geändert werden kann, dass das Stammkapital mindestens 50.000 € betragen muss oder 
alternativ 1.562,50 € je Anstaltsträger. 
Da eine Satzungsänderung sehr aufwändig ist, ist diese Anmerkung ggf. bei einer künftigen 
Satzungsänderung zu bedenken. Eine kurzfristige Umsetzung erfolgt nicht. 

 
2.) Zwischenstand Jahresabschlussprüfung 2020, 2021 und 2022 
 
Herr Geisler wiederholte für die Anwesenden die Berichte zum Jahresabschluss 2020 und 2021. 
 
Die Unterlagen zur Jahresabschlussprüfung 2020, 2021 und 2022 sind dem Revisionsamt übermittelt. 
Ein Datum für die anstehende Prüfung existiert noch nicht. 
 
Herr Geisler wird dem Revisionsamt möglichst früh im Jahr 2024 die Unterlagen bezüglich des 
Jahresabschlusses 2023 übermitteln und hierbei erneut um die Prüfung aller Jahresabschlüsse bitten. 
 



 

 
 
 

 
 

 



 

3.) Aufgestellter Jahresabschluss 2022 
 
Herr Geisler berichtet, dass die gewährte Anschubfinanzierung final geprüft wurde und der positive 
Bescheid vorliegt. 

 

 
 
Informationen Jahresabschlüsse 2020, 2021, 2022: 
 

 
Das Jahr 2023 wird voraussichtlich überplanmäßig abgeschlossen. 
 



 

 
 
Aufgestellter Jahresabschluss 2022: 

 
 

 



 

Der Jahresabschluss 2022 der Holzkontor Darmstadt-Dieburg-Offenbach AöR, aufgestellt seitens des 
Vorstands per Umlaufbeschluss ULB-01-2023 vom 12.05.2023 wurde den Anstaltsträgerinnen am 
06.12.2023 präsentiert und zusätzlich am 24.11.2023 vorab zur Information ausgehändigt. Der 
Jahresabschluss 2022 wurde dem Revisionsamt am 25.07.2023 wie vorgelegt mit einem Jahresergebnis von  
-14.992,69 € zur Prüfung zugesandt. 
 
 
4.) Haushalt 2024 
 
Herr Geisler berichtet, dass aufgrund der Rezession in der Bauwirtschaft inzwischen Auswirkungen in der 
Säge- und Holzindustrie spürbar sind. 
 
In 2024 konzentrieren sich die Forstämter stark auf die Schaffung der Grundlagung zum Erhalt der 
KLAWAM-Förderung. Die Kommunen erhalte also Einnahmen aus der Förderung, jedoch sinkt gleichzeitig 
die Vermarktungsmenge. 
Mathias Geisler: „Die Revierleitungen können nicht zeitgleich den Holzeinschlag angemessen betreuen.“ 
 
Sollte die bauwirtschaftliche Lage weiter nachlassen, würde das Holzkontor und die Forstämter 
entsprechend empfehlen die Holzvermarktungsmenge zu senken. 
Die Vermarktung weniger Festmeter würde in diesem Fall jedoch mehr Vermarktungsaufwand bedeuten. 
 
Herr Geisler berichtet weiterhin, dass die personelle Ausstattung des Holzkontors mit zwei Vollzeitkräften 
und einer Mini-Job-Kraft knapp ist.  
 
„Sobald eine Person ausfällt, ist die Arbeit nicht mehr zu stemmen. In der Hauptsaison sind die anfallenden 
Aufgaben auch bei voller Besetzung nur durch Mehrarbeit zu bewältigen.“ 
 
Im Haushalt 2024 wurde daher im Stellenplan eine halbe E7 Stelle eingeplant, welche zeitnah 
ausgeschrieben werden soll. 
 
Herr Matthias Weber, BGM Otzberg, merkt an, dass eine entsprechende Anmerkung im Stellenplan 
getroffen werden solle. 
 
Herr Geisler setzt die von Herrn Weber angesprochene Anpassung sofort um. Somit ist eine 
Beschlussfassung mit korrektem Wortlaut möglich. 

 



 

 

 

 
 



 

Erläuterungsinhalt der vorbereitenden Unterlagen: 
Die Vermarktungsmenge ist aufgrund der derzeit sehr schwierigen Vertriebssituation rückläufig und schwer 
kalkulierbar. 
Gleichzeitig erfordert es einen höheren Aufwand, Holzmengen in einem wenig aufnahmefähigen Markt zu 
lukrativen Preisen zu verkaufen. 
Die geplante Holzvermarktungsmenge ist daher auf 70.000 fm aus kommunalen Wäldern reduziert. 
Die Vermarktung aus dem Privatwald ist mit 25.000 fm geplant. Bei fallenden Preisen reduziert sich diese 
Menge jedoch erfahrungsgemäß umgehend. 
 
Die Nachfrage nach Brennholz ist unvermindert hoch und erfordert damit hohen personellen und 
technischen Aufwand. 
Im Stellenplan ist aus diesem Grund die Erhöhung um eine Teilzeitstelle vorgesehen. 
 
Um auch bei einem ggf. weiter rückläufigen Holzmarkt und damit einhergehender verringerter 
Vermarktungsmenge liquide zu bleiben, ist der Haushalt 2024 mit einem Ergebnis von +42.405,96 € geplant. 
Dieser Überschuss generiert sich aus einer Erhöhung der Umlage auf  
4,50 €/Hektar Betriebsfläche und 2,- €/fm Vermarktungsmenge. 
 
Sinkt die Vermarktungsmenge weiter, so verringert sich der Überschuss. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
Korrigierter Beschluss: 

 
 
Der Beschluss Y1-2023 wurde einstimmig gefasst. 
Ja:   27 Stimmen 
Enthaltungen:  0 Stimmen 
Nein:   0 Stimmen 

 

 
 
Der Beschluss Y2-2023 wurde einstimmig gefasst. 
Ja:   27 Stimmen 
Enthaltungen:  0 Stimmen 
Nein:   0 Stimmen 

 
 



 

Muster 1 
zu § 60 Nr. 1 (§ 94 i.V.m. § 97 HGO) 

 
Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung 

-Holzkontor Darmstadt-Dieburg-Offenbach AöR- 
 
 

1. Haushaltssatzung  
 
Aufgrund der §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 07.März 2005(GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
16. Februar 2023 (GVBl. I S. 90, 93), hat der Verwaltungsrat am 06.12.2023 folgende 
Haushaltssatzung beschlossen: 
 

§ 1 
 
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr1 2024 wird  
 
im Ergebnishaushalt 
 

im ordentlichen Ergebnis 
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf     318.312,00 EUR 
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf   275.906,04 EUR 
mit einem Saldo von        42.405,96 EUR 
 
im außerordentlichen Ergebnis 
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf      0 EUR 
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf    0 EUR 
mit einem Saldo von       0 EUR 
 
mit einem Überschuss von         42.405,96 EUR, 
 
 

im Finanzhaushalt 
 

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen 
aus laufender Verwaltungstätigkeit auf    53.605,96 EUR 
 
und dem Gesamtbetrag der  
 
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf     0 EUR 
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf    3.000,00 EUR 
mit einem Saldo von      -3.000,00 EUR 
 
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf    0 EUR 
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf    0 EUR 

 
1 Bei der Festsetzung für zwei Haushaltsjahre sind die einzelnen Jahresbeträge anzugeben.  



 

mit einem Saldo von       0 EUR 
 
mit einem Zahlungsmittelüberschuss 
des Haushaltsjahres von      50.605,96 EUR 
 
 

festgesetzt.  
 

§ 2 
 
Kredite werden nicht veranschlagt.  
 

§ 3 
 

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.  
 

§ 4 
 

Liquiditätskredite werden nicht beansprucht.  
 

§ 5 
 

Für das Haushaltsjahr 2024 werden je Hektar kommunaler Forstbetriebsfläche eine Umlage 
in Höhe von 4,50 € und je Festmeter vermarkteten Rundholes eine Umlage von 2,50 € 
festgesetzt. 
 

§ 6 
 

Ein Haushaltssicherungskonzept wurde nicht beschlossen. 
 

§ 7 
 

Es gilt der vom Verwaltungsrat als Teil des Haushaltsplans beschlossene Stellenplan.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
5.) Rückblick 2022 – Ausblick 2023/2024 
 
Herr Geisler berichtet, dass der Holzmarkt aus einem Angebotsüberschuss aus Kalamitätsholz zum Sommer 
2023 stetig in einen Verkäufermarkt übergegangen ist. 
Aufgrund der nachlassenden Wirtschaftslage, insbesondere das Nachlassen der Bautätigkeit, sank die 
Nachfrage nach Rundholz zum Herbst 2023 wieder stark ab. 
Inzwischen ist ein stabiles, auskömmliches Preisniveau erreicht. Die Marktaussichten sind jedoch weiterhin 
schwierig, weswegen es notwendig werden kann, die Einschlagsmengen zu drosseln. 

 

 
 

 
 



 

 
 
 
6.) Brennholz – Situationsbeschreibung 
 
Frau Madlen Kallup (Holzvermarktung Innendienst) berichtet, dass die Brennholz-Saison 2022/2023 durch 
Panikkäufe geprägt war. 
Kunden fanden kreative Wege, um an möglichst große Mengen Brennholz zu kommen. Diese Mengen 
wurden entweder gehamstert oder zu überteuerten Konditionen weiterverkauft. 
 
Die Forstämter reagierten auf die Nachfragesituation, indem möglichst große Mengen Brennholz 
bereitgestellt wurden. 
 
Der Aufwand für die Brennholzvermarktung ist sehr groß. Der Brennholz-Shop ist sehr wichtig, um die 
Brennholzvermarktung effizient umsetzen zu können. Ohne den Brennholz-Shop wäre es nicht möglich 
gewesen, der Nachfragesituation angemessen zu begegnen. 
 
Die Kaskadennutzung wird bei der Vermarktung vorrangig beachtet. Holz wird stets der hochwertigsten 
Verwendung zugeführt. 
 
Um das knappe Gut Brennholz nur an Haushalte zu vermarkten, welche das Brennholz tatsächlich nutzen 
können, ist seit Oktober 2023 für den Brennholzkauf ein „Brandstättennachweis“ notwendig. 
Der Brandstättennachweis belegt, dass der Haushalt eine Holzbrandstätte betreibt. 



 

 
 

 



 

 
 

 
 
 
 
 



 

7.) Verschiedenes/Rückfragen 
Herr Geisler berichtet, dass im Holzkontor seit Juli 2023 eine E-Auto als Dienstwagen genutzt wird. 

 
Kosten wie beispielsweise Versicherungen und Leasingrate sind fast identisch zu dem vorherigen 
Dieselfahrzeug. 
Die Energiekosten je gefahrenen Kilometer sind jedoch geringer. 
Insofern erwartet das Holzkontor derzeit über die Leasingdauer von drei Jahren eine Ersparnis gegenüber 
einem Dieselfahrzeug von etwa 6.300,- € inkl. Mwst. 

 
 

Herr Zimmermann, BGM Roßdorf, merkt an, dass der Eindruck von „Greenwashing“ entstünde und die 
Situation nach drei Jahren betrachtet werden solle. 

 
Herr Geisler berichtete, dass lediglich die augenblicklichen finanziellen Effekte dargestellt werden. Nach 
einem bzw. nach drei Jahren wisse man mehr. Derzeit zeichne sich ab, dass sich ein E-Auto finanziell lohnt. 

 
 

 
 
 
Herr Geisler fragte, ob es Erfahrungen oder Wissen hinsichtlich Einnahmen aus Werbung gibt. 
Diskutiert werden sollte die Idee, für „compliance unkritische“ Firmen Werbung im Brennholz-Shop zu 
schalten (beispielsweise Stihl, Grube, Kox). 
 
Herr Burmester, BGM Messel, merkte an, dass auch auf einer Gemeindehomepage keine Werbung 
geschaltet wird und dass die sicherlich auch in der AöR rechtlich schwierig wäre. 
 



 

Herr Geisler erläuterte, dass bezüglich dieses Themas noch keine Abstimmung mit dem Vorstand erfolgte 
und er lediglich die Verwaltungsratssitzung für das Sammeln von Erfahrung nutzen möchte. 
 
 
 
Es folgte ein Bericht des Forstamt Langen, Herr Melvin Mika und Herr Wolf-Heinrich Krahnstövers, 
bezüglich der aktuelle Situation des „Eichenprachtkäfers“. 
 
Im Bereich des FoA Langen sind Eichenbestände teilweise stark von Eichenprachtkäfer befallen. 
 
Der Forstamtsleiter FoA Dieburg, Sebastian Vocilka, berichtet, dass die Eichenprachtkäfersituation im FoA 
Dieburg noch nicht so ausgeprägt ist wie im FoA Langen. 
 
Im Forstamt Darmstadt sei nach Aussage des Forstamtleiters Hartmut Müller die 
Eichenprachtkäfersituation ebenfalls weniger kritisch als im Forstamt Langen. 
 
 
Herr Zimmermann, BGM Roßdorf, fragte im Namen der Finanzverwaltung an, ob die Art der 
Umlagerechnung gleich bliebe. 
Herr Geisler erläuterte, dass sich in der Art der Umlagerechnungen für die Kommunen nichts ändern wird. 
Dies wurde im Rahmen einer Umfrage ermittelt. Lediglich vier Kommunen befürworteten die 
Berücksichtigung der Umlage bereits bei Auszahlung des Holzgeldes. 
Deser Umstand wurde bereits im letzten Waldbesitz-Newsletter kommuniziert. 
 
Herr Bubenzer, BGM Alsbach-Hähnlein, merkte an, dass eine Ermittlung der Umlage anhand eines anderen 
Parameters als der vermarkteten Menge wichtig sein, da in einigen Kommunen der Holzeinschlag stark 
vermindert ist. 
Herr Jörg Lautenschläger erläutert, dass aus diesem Grund die Umlage anteilig nach Hektar Betriebsfläche 
und nach Festmeter Vermarktungsmasse kalkuliert wird. 
 
Herr Burmester, BGM Messel, merkte an, dass wir in Deutschland einen gewissen Holzbedarf haben und 
dieser Holzbedarf nachhaltig zunächst aus den heimischen Wäldern gedeckt werden sollte. Die Alternative 
des Import von Holz sei keine zu bevorzugende Lösung. 
 
 
_______________________________________ 
Datum, Unterschrift Verwaltungsratsvorsitz 
Philipp Thoma, BGM Fischbachtal 
 
_______________________________________ 
Datum, Unterschrift Geschäftsführung 
Mathias Geisler, Holzkontor Darmstadt-Dieburg-Offenbach AöR 


